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1. BOTSCHAFT DER WOCHE 

Mehr Tempo bei den Erneuerbaren!  

Wir wollen in 21 Jahren klimaneutral leben und wirtschaften. Das regeln wir verbindlich mit 

dem Klimaschutzgesetz. Entscheidende Voraussetzung dafür ist eine klimaneutrale Ener-

gieerzeugung. Mit dem Solarpaket geben wir nun wichtige Impulse für den Ausbau der 

Photovoltaik, der Windkraft und der Biomasse. Vor allem Privatpersonen können Solar-

energie bald noch leichter nutzen. Ob Balkonkraftwerke oder Solarstrom vom Dach in 

Mehrparteienhäusern: Wir beseitigen zahlreiche Hürden, sich Solaranlagen genehmigen 

und installieren zu lassen.  

Darüber hinaus integrieren wir europäische Regelungen in das Klimaschutzgesetz. Wichtig 

ist, dass durch die Reform des Klimaschutzgesetzes nicht eine Tonne mehr CO2 ausgesto-

ßen werden darf als nach dem bisherigen Gesetz. Künftig soll eine mehrjährige und sekto-

rübergreifende Gesamtrechnung ausschlaggebend sein. Wenn das Gesamtziel aller Sekto-

ren zwei Jahre in Folge überschritten wird, ist die Bundesregierung verpflichtet, Maßnah-

men zu beschließen, die sicherstellen, dass die Klimaziele erreicht werden. Und das nicht 

nur bis 2030, sondern jetzt neu auch bis 2040. Damit schaffen wir auch langfristig mehr 

Verbindlichkeit. Bei den Klimaschutzmaßnahmen müssen selbstverständlich weiterhin ge-

rade jene Sektoren beitragen, die Ziele verfehlen. Es kann sich also kein Sektor vor Klima-

schutz verstecken – auch Verkehr nicht. 

 

Wir sichern Erwerbsgeminderte besser ab! 

Eine gute Rente im Alter ist ein Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung. Dafür ste-

hen wir als SPD-Fraktion. Dabei haben wir alle Menschen im Blick. Besonders diejenigen, 

die wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr arbeiten können. Sie haben Anspruch 

auf eine Erwerbsminderungsrente.  

In den vergangenen Jahren haben wir Verbesserungen für neu begonnene Erwerbsminde-

rungsrenten durchgesetzt. Jetzt sorgen wir dafür, dass erwerbsgeminderte Rentner:innen 

im Bestand – also Menschen, die zwischen 2001 und 2018 erstmals eine Erwerbsminde-

rungsrente bezogen haben – künftig bessergestellt werden. Abhängig vom Rentenbeginn 

erhalten sie ab Juli 2024 einen Zuschlag von bis zu 7,5 Prozent. Rund drei Millionen Ren-

ten steigen dadurch. 

Zudem steigen die Renten für alle ab Juli um 4,57 Prozent – in Ost und West gleicherma-

ßen, da der Rentenwert bundesweit nun gleich ist. Für die meisten Beschäftigten ist die ge-

setzliche Rente die wichtigste Säule ihrer Altersvorsorge. Damit der demografische Wandel 
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nicht zu sinkenden Renten führt, werden wir das Rentenniveau langfristig bei mindestens 

48 Prozent sichern. Damit wollen wir allen Generationen, besonders auch jüngeren Men-

schen, Sicherheit geben, dass sie im Alter gut abgesichert sind. Das bedeutet auch: Ein hö-

heres Renteneintrittsalter über 67 Jahre hinaus wird es mit uns nicht geben! 

 

GeMa1nsam mehr!  

Der Tag der Arbeit ist unser Tag der Solidarität. Denn nur gemeinsam sind wir als Gesell-

schaft stark – und dazu trägt der Sozialstaat maßgeblich bei. Menschen müssen abgesi-

chert sein, wenn sie arbeitslos werden. Sie müssen sich bei Krankheit auf gute Behandlung 

vor Ort verlassen können. Und auf Weiterbildung, wenn die Arbeitswelt digitaler und klima-

gerechter wird. Kinder benötigen gute Bildung, Familien gute Betreuung und im Alter brau-

chen Menschen eine Rente, die zum Leben reicht. Es ist auch ein wirtschaftlicher Standort-

vorteil, dass wir geordnete soziale Verhältnisse haben. Die Mitbestimmung in den Betrieben 

hilft dabei, den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich und fair für alle zu gestalten. Für all dies 

setzt die SPD-Fraktion sich ein.  

Lobbyverbände, Opposition und sogar Teile der Koalition stellen die Errungenschaften des 

Sozialstaats jedoch aktuell in Frage. Menschen haben Sorge, dass es ihnen in Zukunft 

schlechter geht. Das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremisten. Dabei ist ein starker 

und resilienter Sozialstaat die Grundlage für eine starke Wirtschaft und macht uns weniger 

krisenanfällig. Er ist ein wichtiger Teil unserer sozialen Demokratie. Klar ist: Wer Demokra-

tie will, darf nicht die Sozialleistungen runterschrauben.  

Mit dem Rentenpaket II werden wir das Rentenniveau langfristig bei mindestens 48 Prozent 

stabilisieren. Damit steigen die Renten auch weiterhin mit den Löhnen. Die Erhöhung des 

Mindestlohns war wichtig und hat geholfen. Wir geben uns damit aber nicht zufrieden, denn 

wer arbeitet, muss davon auch ein gutes Leben bestreiten können. Wir wollen die Tarifbin-

dung in diesem Land stärken. Denn nur noch rund die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in 

tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen. Das ist uns deutlich zu wenig! Deshalb werden wir 

ein Tarifstärkungsgesetz auf den Weg bringen. Durch eine darin enthaltende Tariftreuere-

gelung wollen wir sicherstellen, dass Aufträge des Bundes künftig nur noch an Unterneh-

men gehen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Das führt zu besseren Löhnen und 

Arbeitsbedingungen und sorgt dafür, dass Arbeit den Unterschied macht. 
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2. ZUR LAGE 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

am 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. In der vergangenen Frak-

tionssitzung haben wir uns mit René Repasi, dem neuen Vorsitzenden der SPD-Abgeordne-

ten im Europaparlament, bereits zu europapolitischen Themen und künftigen Herausforde-

rungen ausgetauscht. Und auch in dieser Woche beschäftigen wir uns mit Europa. Wir haben 

den ehemaligen luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn zu Gast in der Fraktion. 

Als Sozialdemokrat und großer Europäer hat er immer für das europäische Projekt gekämpft. 

Und er bleibt auch weiter für uns ein wichtiger Ratgeber, wenn es um die aktuelle Situation 

in der EU geht. 

Jean Asselborn wurde 2004 Außenminister seines Landes. Ebenfalls 2004 sind im Zuge der 

EU-Osterweiterung acht Staaten – Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, 

Tschechien, Ungarn – der EU beigetreten. Bulgarien und Rumänien folgten im Juli 2007. Die 

EU-Osterweiterung ist ein Meilenstein der europäischen Integration. Sie zeigt, welche Anzie-

hungs- und Ausstrahlungskraft die EU besitzt. In diesem Jahr jährt sich die Osterweiterung 

zum 20. Mal. Im Plenum des Bundestages findet deshalb eine Vereinbarte Debatte statt.  

Die EU ist für uns weit mehr als nur Binnen- und Absatzmarkt. Sie ist ein Garant für Demo-

kratie und Menschenrechte, sozialen Fortschritt und wirtschaftliche Stabilität. Sie kann dies 

aber nur sein, wenn ihre Mitglieder gemeinsam und entschlossen agieren. Das gilt insbeson-

dere mit Blick auf die weltweite Lage. Uns alle besorgt aktuell die Situation im Nahen Osten. 

In den vergangenen Wochen hat Iran Israel angegriffen, israelische Angriffe folgten. Gemein-

sam mit ihren Partnern in der EU und G7 wird die Bundesregierung alles dafür tun, dass der 

Konflikt sich nicht zu einem Flächenbrand ausweitet. Auch deshalb haben die EU-Staats- 

und Regierungschefs kürzlich Sanktionen gegen das iranische Regime beschlossen.  

Wir werden selbstverständlich auch weiterhin die Ukraine im Kampf gegen Russland unter-

stützen. Deutschland gehört weltweit zu den größten Unterstützern der Ukraine. Auch auf 

EU-Ebene haben wir in den vergangenen Monaten weitreichende Unterstützungspakete und 

Sanktionen gegen Russland beschlossen. Und unsere Unterstützung wird weitergehen. Da-

bei wird sich die Bundesregierung eng mit ihren Partnern abstimmen. Vor allem mit den USA, 

wo die Republikaner im Repräsentantenhaus endlich ihre Blockade aufgegeben und dem 

Ukraine-Hilfspaket von Präsident Biden zugestimmt haben. Ein starkes Signal, das zeigt: 

Deutschland und seine Partner in der NATO, der EU und der G7 stehen fest an der Seite der 

Ukraine.  
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Wir investieren aber auch in unsere eigene Landes- und Bündnisverteidigung. Wenige Tage 

nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat der Bundestag ein Sondervermö-

gen Bundeswehr beschlossen, um wichtige Rüstungsvorhaben zu finanzieren und die Bun-

deswehr zu modernisieren. Das sind Investitionen, die notwendig sind. Denn laut des Be-

richts 2023 der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages Eva Högl fehlt es vor allem 

an Personal sowie einer besseren Infrastruktur und Materialbeschaffung. Der Bericht wird 

diese Woche im Plenum beraten.  

Wir wollen aber auch den Dienst der Soldatinnen und Soldaten mehr würdigen. Uns geht es 

darum, das Verständnis und das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Leistungen, Entbeh-

rungen und Opfer zu stärken, die mit dem Militärdienst verbunden sind. Deshalb beschließen 

wir diese Woche einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen der Koalition und der CDU/CSU 

zur Einführung eines Veteranentages. Damit geben wir unseren Soldatinnen und Soldaten 

den Respekt, den sie verdienen. 

2019 hat die SPD-Fraktion gegen den Widerstand von CDU und CSU das Klimaschutzgesetz 

beschlossen, damit Deutschland klimaneutral wird. Die vergangenen Jahre haben aber ge-

zeigt, dass die Klimaziele nicht immer eingehalten wurden. Nach langen Verhandlungen re-

formieren wir deshalb in dieser Woche das Klimaschutzgesetz. Wir sorgen dafür, dass Kli-

maschutzpolitik flexibler wird. Zugleich bleibt die Gesamtemissionsmenge unverändert. Das 

bedeutet: Es darf keine Tonne mehr CO2 ausgestoßen werden als vor der Reform.  

Einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität gehen wir mit dem Beschluss 

des Solarpakets. Darin sind wichtige Impulse enthalten für den Ausbau von Photovoltaik, 

Windkraft und Biomasse. Es zielt vor allem darauf ab, den Ausbau von Photovoltaik auf Dä-

chern, an Gebäuden sowie auf Freiflächen zu erleichtern, Mieterstrom auszuweiten und auch 

den Windkraftausbau an Land zu beschleunigen. 

Wir richten den Blick aber auch zurück. Mehr als vier Jahre sind seit dem Ausbruch der 

Corona-Pandemie vergangen. Wir wollen diese Jahre genauer unter die Lupe nehmen und 

Lehren daraus ziehen. Um den Prozess transparent und bürgernah zu gestalten, habe ich 

vorgeschlagen, einen Bürgerrat und anschließend eine Kommission einzusetzen. Der Bür-

gerrat sollte sich aus zufällig ausgewählten Menschen und die Kommission aus Vertreterin-

nen und Vertretern aus Politik von Bund, Land und Kommunen, Verwaltung und Wissen-

schaft zusammensetzen. Damit können wir einen Prozess in die Wege leiten, der die Erfah-

rungen der Bürgerinnen und Bürger aufgreift und mit den Erkenntnissen aus Politik und Ver-

waltung zusammenführt, um anschließend die richtigen politischen Schlüsse daraus zu zie-

hen. Uns geht es dabei um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.  
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Sozialer Zusammenhalt entsteht auch  durch einen starken Sozialstaat. Wer Sozialleistungen 

kürzen möchte, gefährdet den sozialen Zusammenhalt. Genau das plant jedoch offenbar ei-

ner unserer Koalitionspartner. Gewiss, Parteien in einer Koalition dürfen sich unterschiedlich 

positionieren. Und wir teilen die Analyse, dass wir Reformen brauchen – etwa bei Investiti-

onsförderung, Bürokratieabbau und wettbewerbsfähigen Energiepreisen. Wir als SPD-Frak-

tion werden es aber niemals zulassen, dass die aktuelle Konjunkturflaute auf dem Rücken 

von Rentnerinnen, Dachdeckern, Schichtarbeiterinnen oder Pflegekräften – Menschen, die 

jeden Tag schwerste Arbeit verrichten – ausgetragen wird. 

 

Euer 

gez. Dr. Rolf Mützenich  
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3. ZUR WOCHE 

TOP 5: Umsetzung des Bologna-Prozesses 2021 bis 2024 

Im Jahr 1999 unterzeichneten 30 europäische Staaten die sogenannte Bologna-Erklärung 

und bekannten sich zu dem Ziel, bis 2010 einen Europäischen Hochschulraum (EHR) zu 

schaffen. Damit sollen Studiengänge und -abschlüsse in Europa vereinheitlicht, die Anerken-

nung von Studienleistungen vereinfacht und die Mobilität von Studierenden verbessert wer-

den. In Vorbereitung auf die Bologna-Folgekonferenz im Mai 2024 hat die Bundesregierung 

einen Bericht vorgelegt, in dem sie über die Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses 

zwischen 2021 bis 2024 in Deutschland informiert. Dieser Bericht liegt dem Bundestag als 

Unterrichtung vor und wird in dieser Woche beraten. 

Deutschland zählt inzwischen zu den wichtigsten Gastländern für ausländische Studierende. 

Zahlreiche ukrainische Studierende konnten erfolgreich an den deutschen Hochschulen in-

tegriert werden. Wir konnten den Zukunftsvertrag Studium und Lehre in dieser Legislaturpe-

riode dynamisieren und so Studium und Lehre bei stabilen Studierendenzahlen qualitativ 

verbessern. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz legt den Grundstein, um internatio-

nale Studierende dauerhaft in Deutschland zu halten. Ebenso gibt es Fortschritte bei den 

Anerkennungsverfahren von Studienleistungen. 

Doch es besteht auch Verbesserungsbedarf: Die Zielmarke zur Auslandsmobilität deutscher 

Studierender von 20 Prozent konnte nicht erreicht werden. Auch sind die hohen Studienab-

bruchsquoten bei deutschen, aber insbesondere bei internationalen Studierenden, alarmie-

rend. Deshalb wollen wir sozial benachteiligte Gruppen besser unterstützen. Das BAföG ist 

hier ein zentrales Instrument, um die finanziellen Hürden eines Studiums abzusenken. Für 

die in diesem Jahr anstehende 29. BAföG-Novelle sollen daher neben strukturellen auch 

weitere finanzielle Verbesserungen Priorität haben. 

TOP 8: Veteranentag am 15. Juni 

Seit Gründung der Bundeswehr 1955 haben über 10 Millionen Frauen und Männer in unse-

ren Streitkräften in mehr als 50 Ländern gedient. Die Einsätze verlangen den Soldat:innen 

viel ab. Vor allem die hohe Belastung in Stresssituationen, sowie mögliche physische und 

psychische Verletzungen stellen sie vor große Herausforderungen. Wir wollen den Dienst 

der Soldat:innen deshalb noch mehr würdigen und das Verständnis und Bewusstsein in der 

Gesellschaft für die Leistungen, Entbehrungen und Opfer stärken, die mit dem Militärdienst 

verbunden sind. 

Genau dies ist das Ziel eines gemeinsamen Antrags der Koalitionsfraktionen und der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der in dieser Woche im Bundestag beraten wird. Der Antrag 
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sieht vor, einen nationalen Veteranentag am 15. Juni eines jeden Jahres einzuführen. In 

Deutschland gelten diejenigen Frauen und Männer als Veteran:innen, die gedient haben, die 

derzeit aktiv dienen und die in der Reserve bereitstehen. Des Weiteren fordern die Antrag-

steller eine verbesserte Nachsorge von im Dienst – besonders im Auslandseinsatz – erlitte-

nen Schädigungen. Zudem werden Maßnahmen gefordert, die Verfahren, Beteiligungspflich-

ten und bürokratische Hürden sowie die Verfahrensdauern für die Bearbeitung von Anfragen 

auf sechs Monate reduzieren.  

TOP 13: Bericht der Wehrbeauftragten 

Vom Nahostkonflikt und dem russischen Überfall auf die Ukraine über regionale Konflikte im 

Sudan, im Kosovo oder in Bergkarabach bis zu den Spannungen zwischen Taiwan und China 

– 2023 war geprägt von vielen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen. Um 

die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr künftig gewährleisten zu können, 

muss auch in Zukunft mehr Geld in Personal, Materialbeschaffung und Infrastruktur investiert 

werden. Bis spätestens 2027 muss der Wehretat deshalb deutlich erhöht werden. Das ist das 

Ergebnis des Jahresberichts 2023 der Bundeswehrbeauftragten, der in dieser Woche im Ple-

num des Bundestages beraten wird. 

Laut Bericht dienen derzeit rund 181.000 Soldat:innen in der Bundeswehr, womit sich die 

rückläufige Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt hat. Künftig müssten mehr Frauen für 

die Bundeswehr gewonnen werden, da deren Potenzial in den Streitkräften noch lange nicht 

ausgeschöpft ist. Im Berichtsjahr ist die Zahl der Soldatinnen auf rund 24.000 leicht ange-

stiegen, liegt allerdings weiterhin unter dem anvisierten Anteil von 15 Prozent.  

Neben dem Personal mangelt es auch an Material – vom Großgerät bis hin zu Ersatzteilen. 

Durch die Abgaben an die Ukraine hat sich der Mangel noch weiter verschärft. Und auch die 

Infrastruktur ist vielerorts desaströs: marode Kasernen und Dienstgebäude, Mangel an Stu-

ben, desolate Sanitäranlagen, sanierungsbedürftige Sporthallen und Truppenküchen gehö-

ren zur Realität. Demgegenüber lobt der Bericht insbesondere die Verbesserung der persön-

lichen Ausrüstung der Soldat:innen – etwa bei Helmen und Schutzwesten.  

Des Weiteren thematisiert der Bericht die hohe Belastung für die Soldat:innen. Die Vielzahl 

und Vielfalt an Aufträgen gehen einher mit einer hohen Zahl an Überstunden, mehrmonatiger 

Abwesenheit von Familien und fehlenden Phasen der Regeneration für die Soldat:innen.  

Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht 

erhöht. Des Weiteren geht der Bericht auf das Thema Extremismus ein, welches weiterhin 

nur eine kleine Minderheit innerhalb der Bundeswehr betrifft. 
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TOP 15: UN-Waffenembargo gegen Libyen sichern 

Seit mehr als zehn Jahren herrscht ein Bürgerkrieg in Libyen, der das Land politisch spaltet. 

Gemeinsam mit den Vereinten Nationen hat die Bundesregierung 2019 den sogenannten 

„Berliner Prozess“ angestoßen und das Land entwicklungspolitisch substanziell unterstützt, 

um Frieden und Stabilität in Libyen und der Region zu ermöglichen. 

Trotz einiger Erfolge hat sich die Situation zuletzt wieder verschärft. Verstöße gegen das 

Waffenembargo der Vereinten Nationen sowie die hohe Anzahl ausländischer Söldner:innen 

und islamistischer Terrororganisationen gefährden weiterhin den Friedensprozess im Land. 

In seiner Resolution vom 19. Oktober 2023 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 

erneut alle Staaten aufgefordert, die Umsetzung des Waffenembargos zu unterstützen. 

Das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft in Libyen bleibt daher weiterhin 

notwendig. Seit Februar 2020 engagiert sich die Bundeswehr im Rahmen der EU-Mission 

EUNAVFOR MED IRINI. Diese leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des gegen 

Libyen verhängten Waffenembargos. Durch den Einsatz werden Schleuser:innen bekämpft, 

die illegale Ausfuhr von Erdöl eingedämmt sowie Geflüchtete in Seenot gerettet.  

Das Mandat umfasst weiterhin bis zu 300 Soldat:innen, wird regelmäßig evaluiert und soll 

auf Antrag der Bundesregierung bis zum 30. April 2025 verlängert werden. 

TOP 17: Zuschlag für Erwerbsgeminderte im Bestand 

Wer aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr arbeitsfähig ist, hat Anspruch auf 

eine Rente wegen Erwerbsminderung. In den vergangenen Jahren haben wir Menschen bei 

neu eintretender Erwerbsminderung besser in der Rentenversicherung abgesichert. Men-

schen, die vor dem Beginn dieser Verbesserungen eine Rente wegen Erwerbsminderung 

bezogen haben, konnten bislang nicht oder nur teilweise davon profitieren. Deshalb haben 

wir 2022 mit dem Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserungsgesetz einen Zuschlag 

für erwerbsgeminderte Rentner:innen im Bestand beschlossen. Konkret geht es um Perso-

nen, die zwischen 2001 und 2018 erstmals eine Erwerbsminderungsrente erhalten haben. 

Ab Juli 2024 wird die Deutsche Rentenversicherung diesen Zuschlag zu rund drei Millionen 

Erwerbsminderungsrenten auszahlen. Die Höhe des Zuschlags hängt vom Rentenbeginn ab 

und kann bis zu 7,5 Prozent betragen, wenn die Rente zwischen 2001 und 2014 erstmals 

bezogen wurde. Eine Rente von 1.000 Euro würde damit auf 1.075 Euro steigen.  

Die Berechnung und Auszahlung des Zuschlags ist komplex.  Die Umsetzung erfolgt daher 

in zwei Stufen. Dies sieht der entsprechende Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen vor, den 

wir in dieser Woche abschließend beraten.  
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In einer ersten Stufe ab Juli 2024 wird zunächst ein vereinfachter Zuschlag gezahlt. Die Über-

weisung wird getrennt von der laufenden Rente jeweils Mitte des Monats erfolgen. In der 

zweiten Stufe, ab Dezember 2025, wird der Zuschlag dann dauerhaft als Teil der Rente be-

rechnet und ausgezahlt. Die Auszahlung wird automatisch erfolgen. Betroffene müssen also 

keinen Antrag stellen. Den Zuschlag erhalten auch Bezieher:innen einer Hinterbliebenen-

Rente. 

TOP 21: Weg frei für mehr erneuerbare Energien 

In dieser Woche berät der Bundestag in 2./3. Lesung das Solarpaket, mit dem der Ausbau 

von Photovoltaik (PV) auf Dächern, an Gebäuden sowie auf Freiflächen vorangetrieben wer-

den soll. Vor allem für Privatpersonen wird die Nutzung der Solarenergie leichter, indem zahl-

reiche Hürden für die Genehmigung und die Installation von Dach- und Balkon-Solaranlagen 

beseitigt werden. Des Weiteren wird die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung eingeführt, 

damit Solarstrom innerhalb eines Gebäudes leichter an Mieter:innen oder Wohnungseigen-

tümer:innen geliefert werden kann. Das bereits bestehende Mieterstrommodell, bei dem der 

lokal am Wohngebäude produzierte Strom direkt an die Letztverbraucher:innen vor Ort – in 

der Regel die Mieter:innen – weitergeleitet wird, wird verbessert und ausgeweitet. 

Auch im gewerblichen Bereich wird der Ausbau von PV-Anlagen erleichtert. Bei Solar-Dach-

anlagen wird das Repowering ermöglicht, ohne dass die Förderung verloren geht und die 

Einspeisevergütung für Gewerbedachanlagen wird erhöht. Künftig sollen zudem mehr Flä-

chen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten für die EEG-Förderung freigegeben wer-

den. Parallel stärkt und fördert das Gesetz PV-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen (Agri-PV) sowie Parkplatz-PV-Anlagen, durch die Flächen besonders effizient genutzt 

werden können. 

Neben Photovoltaik adressiert der Entwurf auch andere erneuerbare Energien. In Windener-

gie-Bestandsgebieten kann Windkraft künftig noch schneller ausgebaut werden. Zudem wird 

die bis Ende Juni befristete EU-Notfall-Verordnung um ein Jahr verlängert. Damit bleibt Pla-

nungssicherheit in der Branche erhalten. Diese Verordnung legt umweltrechtliche Erleichte-

rungen in Windenergiegebieten fest, die sich für die Planung und den Bau von Windenergie-

anlagen als wertvoll erwiesen haben. Der Entwurf erleichtert zudem die Nutzung von Biogas 

und legt die Grundlage für einen künftig flexibleren und vielfältigeren Einsatz von Stromspei-

chern. 
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TOP 23: Freiwilligendienst in Teilzeit ermöglichen 

Jedes Jahr engagieren sich 100.000 Menschen in Freiwilligendiensten und stärken so den 

demokratischen Zusammenhalt in unserem Land. Bisher ist ein solcher Dienst im Regelfall 

nur in Vollzeit möglich. Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (BFD), im Freiwilligen Sozialen 

Jahr (FSJ) oder im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) können bislang den Dienst nur dann 

in Teilzeit leisten, wenn sie ein berechtigtes Interesse etwa bei familiären, erzieherischen 

oder pflegerischen Verpflichtungen nachweisen können.  

Dies soll für Freiwillige unter 27 Jahren künftig einfacher werden. Im Entwurf der Bundesre-

gierung für ein Freiwilligen-Teilzeitgesetz, den wir in dieser Woche abschließend beraten, ist 

vorgesehen, dass unter 27-Jährige unabhängig von besonderen Lebensumständen einen 

Teilzeitdienst leisten dürfen. Dieser muss mindestens 20 Stunden pro Woche umfassen, und 

die Einsatzstelle muss einverstanden sein. So werden Freiwilligendienste attraktiver, beson-

ders für junge Menschen mit Familien- oder Pflegeaufgaben. Auch der bürokratische Auf-

wand sinkt. 

Darüber hinaus ist geplant, dass die Träger und Einsatzstellen ihren Freiwilligen mehr zahlen 

dürfen. Dazu wird die Obergrenze für das Taschengeld angehoben, das die Freiwilligen er-

halten. Sie ist an die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung gekoppelt und be-

trägt derzeit sechs Prozent davon. Dieser Anteil steigt nun auf acht Prozent, das Taschengeld 

kann somit von bislang bis zu 453 Euro auf 584 Euro monatlich steigen.  

Zudem können Einsatzstellen künftig Mobilitätszuschläge ohne Obergrenze zahlen. Die Ein-

satzstellen können also die Höhe des Zuschlages in Form von Geld- oder Sachleistungen 

selbst wählen. Neben dem Abbau von bürokratischen Hürden werden außerdem die Urlaubs-

tage für alle Dienstleistenden einheitlich geregelt. 

ZP: Abgeordnetenbestechlichkeit wird härter bestraft 

Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die Strafen für Abgeordnetenbestechung und -

bestechlichkeit zu verschärfen. Die Masken-Affäre während der Corona-Pandemie und die 

sogenannte Aserbaidschan-Affäre haben gezeigt, wie schwierig die Verfolgung von Abge-

ordnetenbestechung und -bestechlichkeit ist und wie dringend Straflücken geschlossen wer-

den müssen. Wenn einige wenige Mandatsträger:innen ihre Position und den Einfluss des 

Mandats derart zum eigenen, finanziellen Vorteil ausnutzen, kann dies das Vertrauen in die 

parlamentarische Demokratie und ihre Mandatsträger:innen unterlaufen. Und es kann auch 

zu Wettbewerbsverzerrungen und unsachgemäßen Entscheidungen von Regierung und Ver-

waltung führen. 
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Bislang macht sich nur strafbar, wer sich für die eigentliche Mandatswahrnehmung (wie Ab-

stimmungen oder Reden im Plenum) bezahlen lässt. Wir schaffen nun einen neuen Straftat-

bestand der unzulässigen Interessenwahrnehmung (§ 108f StGB). In Zukunft sollen Abge-

ordnete auch dann bestraft werden können, wenn sie während des Mandats Geld oder an-

dere Vermögensvorteile als Gegenleistung für die Wahrnehmung fremder Interessen anneh-

men und dabei die parlamentsrechtlichen Vorschriften verletzen. Darunter fällt zum Beispiel 

die Vermittlung von Geschäften an ein Ministerium. Verhängt werden kann dann eine Frei-

heitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.  

Die verschärften Regelungen sollen für die Abgeordneten des Bundestages, der Landespar-

lamente und des Europäischen Parlaments gelten sowie für Mitglieder der parlamentarischen 

Versammlung einer internationalen Organisation. Für Kommunalpolitiker:innen soll die Neu-

regelung nicht gelten, da Mandate auf kommunaler Ebene mit geringeren Einflussmöglich-

keiten einhergehen. 

Wir beraten den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen in dieser Woche abschließend.   

ZP: Reform des Klimaschutzgesetzes  

Das Bundesklimaschutzgesetz ist 2019 in Kraft getreten und sieht verbindliche Schritte zur 

CO2-Reduktion vor, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Die vergangenen Jahre 

haben gezeigt, dass die Klimaziele von einigen Sektoren nicht eingehalten werden. Die Am-

pel hat sich deshalb dazu entschieden, das Klimaschutzgesetz weiterzuentwickeln. Im ver-

gangenen Jahr hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Klima-

schutzgesetzes in den Bundestag eingebracht. In dieser Woche berät der Bundestag den 

Gesetzentwurf abschließend. 

Laut Entwurf muss die Bundesregierung künftig bereits im ersten Jahr einer Legislaturperi-

ode über ein umfassendes sektorübergreifendes Klimaschutzprogramm darlegen, wie sie die 

nationalen und europäischen Klimaziele erreichen will. Um besser überprüfen zu können, ob 

Deutschland sich auf dem richtigen Pfad befindet, wird künftig die zu erwartende Emissions-

entwicklung bis 2030 betrachtet – anstatt das jeweils zurückliegende Jahr. Dabei werden die 

Sektoren nicht mehr einzeln betrachtet, sondern sektorübergreifende Jahresemissionsge-

samtmengen eingeführt. Wenn das Gesamtziel aller Sektoren künftig zwei Jahre in Folge 

überschritten wird, ist die Bundesregierung verpflichtet, Maßnahmen zu beschließen, die si-

cherstellen, dass das Klimaziel für 2030 erreicht wird. Wichtig ist dabei: Die Gesamtemissi-

onsmenge bleibt unverändert. Das bedeutet: Es darf keine Tonne CO2 zusätzlich ausgesto-

ßen werden. 

In den parlamentarischen Verhandlungen haben sich die Ampelfraktionen überdies darauf 

geeinigt, die jährlichen EU-Zielvorgaben zur CO2-Reduktion in das Klimaschutzgesetz zu 
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integrieren und damit für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Die Bundesregierung wird 

überdies den Bundestag künftig über Zielverfehlungen unterrichten und zu möglichen Aus-

wirkungen gegenüber der EU-Kommission Stellung nehmen. Künftig wird auch die Zeit von 

2031 bis 2040 in das Monitoring einbezogen und mit einem Nachsteuerungsprozess verse-

hen.  

 

 

 

 

 

 


